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VERORDNUNG (EU) 2015/...  

DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES 

vom 25. November 2015 

zur Aufhebung der Richtlinie 76/621/EWG des Rates  

zur Festsetzung des Höchstgehalts an Erukasäure in Speiseölen und -fetten  

und der Verordnung (EG) Nr. 320/2006 des Rates  

mit einer befristeten Umstrukturierungsregelung für die Zuckerindustrie 

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION - 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf Artikel 42 

Absatz 1, Artikel 43 Absatz 2 und Artikel 114, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente, 

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses1, 

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren2, 

                                                 
1 Stellungnahme vom 1. Juli 2015 (noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht). 
2 Standpunkt des Europäischen Parlaments vom 27. Oktober 2015 (noch nicht im Amtsblatt 

veröffentlicht) und Beschluss des Rates vom 16. November 2015 (noch nicht im Amtsblatt 
veröffentlicht). 
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in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Ein wesentliches Element der von den Organen der Union derzeit umgesetzten Strategie 

für eine bessere Rechtsetzung ist eine größere Transparenz des Unionsrechts. In diesem 

Zusammenhang ist es angezeigt, diejenigen Rechtsakte aufzuheben, die keinerlei 

Rechtswirkung mehr haben. 

(2) Die folgenden Rechtsakte im Bereich der Gemeinsamen Agrarpolitik sind überholt, aber 

formal noch in Kraft: 

– Richtlinie 76/621/EWG des Rates1. Diese Richtlinie wurde inhaltlich in die 

Verordnung (EG) Nr. 1881/2006 der Kommission2 übernommen. 

– Verordnung (EG) Nr. 320/2006 des Rates3. Die mit dieser Verordnung eingerichtete 

befristete Regelung galt nur bis zum Wirtschaftsjahr 2009/2010. 

(3) Aus Gründen der Rechtssicherheit und der Klarheit sollten diese überholten Verordnungen 

aufgehoben werden — 

HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

                                                 
1 Richtlinie 76/621/EWG des Rates vom 20. Juli 1976 zur Festsetzung des Höchstgehalts an 

Erukasäure in Speiseölen und -fetten sowie in Lebensmitteln mit Öl- und Fettzusätzen (ABl. 
L 202 vom 28.7.1976, S. 35). 

2 Verordnung (EG) Nr. 1881/2006 der Kommission vom 19. Dezember 2006 zur Festsetzung 
der Höchstgehalte für bestimmte Kontaminanten in Lebensmitteln (ABl. L 364 vom 
20.12.2006, S. 5). 

3 Verordnung (EG) Nr. 320/2006 des Rates vom 20. Februar 2006 mit einer befristeten 
Umstrukturierungsregelung für die Zuckerindustrie in der Europäischen Gemeinschaft und 
zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1290/2005 über die Finanzierung der Gemeinsamen 
Agrarpolitik (ABl. L 58 vom 28.2.2006, S. 42). 
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Artikel 1 

Die Richtlinie 76/621/EWG und die Verordnung (EG) Nr. 320/2006 werden aufgehoben. 

Artikel 2 

Diese Verordnung tritt am dritten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen 

Union in Kraft. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitgliedstaat. 

Geschehen zu Straßburg, 

Im Namen des Europäischen Parlaments Im Namen des Rates 

Der Präsident Der Präsident 
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